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ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Oberlandesgericht Düsseldorf

Beschluss vom 21. April 2006

-  I-3 Wx 85/05  -

Zur vollziehbaren Ausreisepflicht als Voraussetzung der Sicherungshaft ( hier: Zustellungsmangel )

Zur öffentlichen Zustellung einer Behördenentscheidung

Zitierweise: OLG Düsseldorf v. 21.04.2006 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang
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14 T 7/06 LG Duisburg  
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OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHLUSS

In dem Freiheitsentziehungsverfahren

(hier: Abschiebungshaft)

betreffend die Haft zur Sicherung der Abschiebung des ...............

hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen gegen den Beschluss der 14. Zivilkammer des Landgerichts Duisburg vom 17. März 2006 unter Mitwirkung ............ am 21. April 2006
b e s c h l o s s e n :

Der angefochtene Beschluss und die Haftanordnung des Amtsgerichts vom 22. Februar 2006 werden aufgehoben.

Das Gesuch des Antragstellers auf Anordnung der Sicherungshaft für drei Monate wird zurückgewiesen.

Der Betroffene ist   s o f o r t   aus der Haft zu entlassen.

Die außergerichtlichen Kosten des Betroffenen trägt der Antragsteller.

G r ü n d e :

I.

Am 27.09.2002 heiratete der Betroffene eine deutsche Staatsangehö-rige in ................. . Er reiste am 19.03.2003 mit einem Visum zur Familienzusammenführung nach Deutschland ein. Am 11.08.2003 wurde ihm eine bis zum 10.08.2004 gültige, befristete Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 des AuslG erteilt. Zuletzt wurde die Aufenthaltserlaubnis am 09.08.2004 bis zum 10.08.2007 verlängert. 

Die Ehefrau des Betroffenen erklärte am 08.03.2005, dass die Eheleute seit dem 25.10.2004 getrennt lebten; der Betroffene habe nach einem Vorfall am 24.10.2004 die gemeinschaftliche Wohnung verlassen und sei unbekannt verzogen. Die entsprechende Erklärung zum Getrenntleben gab die Ehefrau am 23.08.2005 ab.

Örtliche Ermittlungen des Antragstellers bestätigten, dass der Betroffene nicht mehr in der ehelichen Wohnung wohnte. Nachdem die Ermittlungen keine Erkenntnisse über den Aufenthalt des Betroffenen erbrachten, wurde eine Registerbereinigung (Abmeldung nach unbekannt) veranlasst. Unter dem 03.11.2005 teilte Rechtsanwalt .............., der von der Ehefrau des Betroffenen mit der Wahrnehmung ihrer familienrechtlichen Interessen beauftragt worden war, dem Antragsteller mit, dass der Betroffene angeblich immer wieder im Hause ............ 52 oder 54 in ............ gesehen worden sei. Anhand einer EMA-Auskunft stellte der Antragsteller fest, dass der Betroffene unter den Anschriften .................. 52 oder 54 nicht gemeldet war, auch eine Namensgleichheit oder Namensähnlichkeit mit dem Betroffenen konnte bei den Bewohnern dieser Häuser nicht festgestellt werden. 

Mit Ordnungsverfügung vom 24.11.2005, die öffentlich zugestellt wurde, wurde die erteilte Aufenthaltserlaubnis nachträglich bis zum 29.12.2005 befristet. Der Betroffene wurde zugleich aufgefordert, Deutschland bis zum 29.01.2006 zu verlassen. Für den Fall, dass er diese Frist nicht einhalten sollte, wurde die Abschiebung angedroht.

Am 21.02.2006 suchte der Betroffene die Stadtverwaltung .......... auf. Sein Pass wurde eingezogen und er wurde an die dortige Ausländerbehörde verwiesen. Der Betroffene wurde dort am 22.02.2006 über die Ausweisungsverfügung in Kenntnis gesetzt. Er erklärte, nicht bereit zu sein, das Bundesgebiet freiwillig zu verlassen.

Auf Antrag des Antragstellers hat das Amtsgericht mit Beschluss vom selben Tag gegen den Betroffenen für die Dauer von drei Monaten Abschiebehaft mit sofortiger Wirksamkeit angeordnet. 

Gegen den Abschiebehaftbefehl hat der Betroffene sofortige Beschwerde eingelegt und unter anderem geltend gemacht, die Ordnungsverfügung vom 24.11.2005 sei ihm nicht wirksam zugestellt worden, weil die Voraussetzungen für eine öffentliche Zustellung nicht gegeben gewesen seien; der Antragsteller habe keine hinreichenden Ermittlungen hinsichtlich seines (des Betroffenen) Aufenthaltsorts angestellt. 

Der Antragsteller ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat die sofortige Beschwerde zurückgewiesen.

Hiergegen wendet sich der Betroffene mit der sofortige weiteren Beschwerde. Er wiederholt und vertieft sein bisheriges Vorbringen.

Der Antragsteller verteidigt die landgerichtliche Entscheidung.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Das gemäß §§ 5, 6 Abs. 2, 7 Abs. 1 FEVG zulässige Rechtsmittel hat auch in der Sache Erfolg, denn die angefochtene Entscheidung beruht auf einer Rechtsverletzung (§§ 27 FGG, 546 ZPO). 

1.

Das Landgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt: 

Der Betroffene sei gemäß §§ 50 Abs. 1, 58 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 AufenthG vollziehbar ausreisepflichtig, da er, nachdem der Antragsteller mit Ordnungsverfügung vom 24.11.2005 die Geltungsdauer der dem Betroffenen erteilten Aufenthaltserlaubnis nachträglich gemäß § 7 Abs. 2 S. 2 AufenthG bis zum 29.12.2005 befristet habe, den erforderlichen Aufenthaltstitel nicht mehr besitze. Der Betroffene sei für den Antragsteller unerreichbar gewesen. Die Haftgründe ergäben sich aus       § 62 Abs. 2 Nr. 2 und 5 AufenthG. 

2.

Diese Ausführungen halten der dem Senat obliegenden rechtlichen Überprüfung nicht stand. Der Betroffene ist nicht vollziehbar ausreisepflichtig. Die Ordnungsverfügung vom 24.11.2005 ist ihm nicht wirksam zugestellt worden. 

a)

Die Frage, ob die nachträgliche Befristung einer Aufenthaltsgestattung und eine gleichzeitig erteilte Ausweisungsverfügung dem Betroffenen wirksam zugestellt worden ist, ist in dem Verfahren auf Anordnung der Abschiebungshaft zu überprüfen. Hier geht es nicht um die materielle Rechtmäßigkeit der Ausweisungsverfügung, sondern die Zustellung als Wirksamkeitsvoraussetzung. Ohne wirksame Zustellung dauert die Aufenthaltsgestattung fort; der Betroffene ist nicht vollziehbar ausreisepflichtig (vgl. OLG Celle InfAuslR 2006, 202, 203; Renner, AuslR, 8. A., § 62 AufenthG Rn. 14).

b)

Diese Prüfung führt zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine öffentliche Zustellung hier nicht vorlagen.

Grundlage für eine öffentliche Zustellung war damals (mittlerweile gilt das LZG NRW vom 07.03.2006 – GV. NRW. S. 94) § 1 Abs. 1 LZG NRW aF i.V.m. § 15 VwZG.

Nach § 15 Abs. 1 a) VwZG kann eine öffentliche Zustellung dann erfolgen, wenn der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. Dafür reicht es aber nicht aus, dass die Behörde den Aufenthaltsort nicht kennt. Erforderlich ist vielmehr, dass sich der Aufenthaltsort trotz gründlicher und sachdienlicher Bemühungen um Aufklärung nicht ermitteln lässt. Die öffentliche Zustellung ist nach ständiger Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte  als letztes Mittel der Bekanntgabe nur zulässig, wenn alle Möglichkeiten erschöpft sind, das Schriftstück dem Empfänger in anderer Weise zu übermitteln (vgl.BVerwGE 104, 301, 306f., mwN; OVG Bremen InfAuslR 2005, 201, 203).

Der Antragsteller hat sich vorliegend nicht mit der danach erforderlichen Intensität darum bemüht, den Aufenthaltsort des Betroffenen zu ermitteln. 

Hier hätte es zunächst nahegelegen, den Arbeitgeber des Betroffenen festzustellen, um dann über diesen Kontakt zum Betroffenen aufzunehmen. Aufgrund der vorgelegten Gehaltsabrechnungen steht fest, dass der Betroffene in dem hier interessierenden Zeitraum von September bis November 2005 bei der .......... in ........... arbeitete. Für den Antragsteller wäre es auch ohne weiteres möglich gewesen, das durch eine Nachfrage bei der Ehefrau in Erfahrung zu bringen. Diese hat nach eigenen Angaben den Betroffenen an seinem Arbeitsplatz besucht, hätte den Antragsteller also entsprechend informieren können. 

Daneben hätte der Antragsteller auch Ermittlungen anstellen müssen, ob Verwandte des Betroffenen in Deutschland leben, um sich bei diesen nach dessen Verbleib zu erkundigen. Diese Ermittlungen wären ebenfalls erfolgreich gewesen, denn ein Bruder des Betroffenen wohnt seit dem 29.06.2005 im Zuständigkeitsbereich des Antragstellers im Haus ............... 55, wie sich aus der vorliegenden Meldebescheinigung ergibt. Wenn der Antragsteller behauptet, bei der Zustellung der Verfügung seien ihm die Verwandtschaftsverhältnisse des Betroffenen nicht bekannt gewesen, ist dies im übrigen nur schwer nachzuvollziehen, weil bei einer Anhörung am 22.02.2006 der Ehefrau von einem Mitarbeiter des Antragstellers erklärt worden ist, ein .............. (der Bruder des Betroffenen) wohne in Duisburg. Selbst wenn der Antragsteller diese Erkenntnis tatsächlich erst nach der Zustellung erlangt haben sollte, zeigt dies, wie einfach er die Anschrift des Bruders des Betroffenen in Erfahrung hätte bringen können. 

III.

Eine Entscheidung über die Gerichtskosten des Verfahrens ist nicht veranlasst, §§ 14, 15 FEVG.

Die Auslagenentscheidung beruht auf § 16 FEVG, weil sich herausgestellt hat, dass der Antrag auf Anordnung der Sicherungshaft von vornherein unbegründet war.

Diesseits in das Internet eingestellt im Juni 2006. 
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